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Benutzungsordnung Mediothek 
• Die Mediothek steht während den Öffnungszeiten (Montag-Freitag 8:50 – 11:10 und 11:50 – 

15:00 Uhr) den Lernenden, KursteilnehmerInnen, Lehrpersonen und Angestellten der TBZ kos-
tenlos zur Verfügung. 

 

• Die Ausleihe erfolgt unter Vorweisung des Ausweises der Lernenden. 
 

• Es können maximal 10 Medien gleichzeitig ausgeliehen werden. 
 

• Ausgeliehene Medien können reserviert werden. 
 

• Die Ausleihfrist beträgt für alle Medien 4 Wochen. Eine einmalige Verlängerung der Ausleih-
frist ist möglich, sofern keine Vorbestellung vorliegt.  
 

• Bei Überschreitung der Ausleihfrist wird eine Erinnerung per E-Mail versandt. 
 

 Danach wird kostenpflichtig gemahnt: 
1. Mahnung nach 1 Woche  CHF  5 per E-Mail 
2. Mahnung nach 2 Wochen CHF  7 per E-Mail 
3. Mahnung nach 3 Wochen CHF 10 per Post 
4. Verrechnung der Medien zum Neupreis plus Bearbeitungsgebühren.  

 
 Die Medien müssen sorgfältig behandelt werden. Bei Beschädigung oder Verlust ist der Neu-

preis zu vergüten. 
 
 Für E-Medien gelten separate Benutzungsbedingungen und Ausleihfristen. 

 

 Alle Medien sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen jeglicher Art sind nicht erlaubt. 
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